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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

18.12.2001 

Geschäftszahl 

2001/15/0190 

Rechtssatz 

Aus einer bestimmten "Lohnverrechungspraxis" ergibt sich keine Bindung der Abgabenbehörde bei der 
Geltendmachung der Lohnsteuerhaftung. 


